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Hygieneplan 

der Grund- und Mittelschule 

 
Hygienemaßnahmen im Schulbereich  

 

Für einen möglichst sicheren Unterrichtsbetrieb wird die Einhaltung 

der folgenden Hygienemaßnahmen empfohlen: 

 

Basis-Hygienemaßnahmen  

 Lüften: Klassen- bzw. Unterrichtsräume mind. alle 45 Minuten 

durch vollständig geöffnete Fenster  

 Händewaschen: Regelmäßiges Händewaschen mit Seife für 

mind. 20 Sekunden  

 Abstandhalten: Wenn möglich, im Schulgebäude 

Mindestabstand von 1,5 Metern  

 

Masken  

 Auf Begegnungsflächen wird das Tragen einer Maske 

empfohlen.  

 Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr 

 

Umgang mit Krankheitssymptomen  

 Grundsätzlich gilt: Wer krank ist, bleibt zuhause – unabhängig 

davon, ob COVID-19- Verdacht besteht oder nicht.  

 Empfehlung: Selbsttest bei leichten Symptomen, wie Schnupfen 

oder Halskratzen 

 

 

Umgang mit bestätigten Infektionsfällen 

 

 

Für positiv auf eine SARS-CoV-2-Infektion getestete Personen gelten 

laut Allgemeinverfügung des Gesundheitsministeriums (AV Isolation) 

folgende verbindliche Vorgaben:  
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• Eine positiv getestete Person (Nukleinsäure-/PCR-Test oder 

Antigen-Schnelltest durch geschultes Personal) befindet sich 

grundsätzlich mindestens fünf Tage seit Erstnachweis des 

Erregers in Isolation und darf die Schule nicht besuchen. Die 

Fünf-Tage-Frist beginnt am Tag nach dem Erstnachweis (Tag 1). 

Der Tag der Abstrichnahme ist Tag Null. Positiv getestete 

Personen müssen sich unverzüglich nach Kenntniserlangung 

des positiven Testergebnisses in Isolation begeben.  

 

• Die Isolation kann frühestens nach Ablauf von fünf Tagen nach 

Erstnachweis des Erregers beendet werden, wenn seit 

mindestens 48 Stunden Symptomfreiheit besteht.  

 

• Liegt an Tag fünf der Isolation keine Symptomfreiheit seit 

mindestens 48 Stunden vor, dauert die Isolation zunächst weiter 

an. Sie endet, wenn die betreffende Person seit mindestens 48 

Stunden symptomfrei ist, spätestens aber nach 10 Tagen.  

 

• Eine Freitestung ist zur Beendigung der Isolation nicht 

erforderlich; die Schule kann somit spätestens nach 10 Tagen 

wieder besucht werden.  

 

• Für die Dauer von fünf Tagen nach dem Ende der Isolation 

empfiehlt das Gesundheitsministerium das Tragen einer FFP2-

Maske (auch in der Schule).  

 

 

gez. Yvonne Otten, Rin 

gez. Hygienebeauftragte der GMG 


